
 

 

1 
 

     

 
 
 
 
 
 

 
 

Verbindliche Anmeldung zum Lehrgang 
„Inbetriebnahme und Wartung von Wärmepumpen“ 
 
Anmeldung an:  Mail:   martin.meyer@trier-saarburg.de 
    Fax:   0651-71517642 
 
 

Personalien des Teilnehmers (m/w/d) 
 
Name ____________________ Telefon ____________________ 
 
 

Vorname  ____________________ E-Mail ____________________ 
 
 

Straße  ____________________ Geburtsdatum ____________________ 
 
 

PLZ/Ort  ____________________ Erlernter Beruf  ____________________ 
 
 
 

Teilnahme an der optionalen Blockwoche „Hartlötzertifizierung“ ja / nein 
 
 
 
 

Rechnungsstellung an folgende Anschrift (Prüfungsgebühren): 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 

Kreisverwaltung Trier-Saarburg 
Abteilung 5 – Projekt smart energy 4.4 
Willy-Brandt-Platz 1 
54290 Trier 
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Mit der Anmeldung zu o.g. Lehrgang akzeptiert der Teilnehmer und der 
entsendende Betrieb folgende Bedingungen: 
 

o für den Lehrgang wird eine Prüfungs- und Servicegebühr in Höhe von 550,00 € erhoben. 
Sofern eine Anmeldung zur optionalen Blockwoche „Hartlötzertifizierung“ erfolgt, fallen 
weitere 1.050 € an.  
 

o zur Durchführung des Lehrgangs hat der Landkreis Trier-Saarburg Vereinbarungen mit 
weiteren Partnern geschlossen. Die Abnahme der Prüfungen erfolgt in Verantwortung 
und auf Rechnung der Bundesfachschule für Kälte-Klima-Technik. Die Blockwoche 

„Hartlötlehrzertifizierung“ wird in Verantwortung und auf Rechnung der 
Handwerkskammer Trier durchgeführt. 

 
o nach erfolgter Anmeldung ist die Teilnahme an allen Veranstaltungen samt Prüfungen 

verpflichtend. Abmeldungen sind nur aus besonderem Grund und mit entsprechendem 
Nachweis (ärztliches Attest o.ä.) möglich. Weitere Ausnahmen sind rechtzeitig mit dem 
Landkreis abzustimmen.  

 
o der Landkreis ist in Zusammenarbeit mit seinen Partnern bemüht den Lehrgang wie 

ausgeschrieben durchzuführen. Änderungen aufgrund von inhaltlichen 
Aktualisierungen oder Dozentenwechsel bleiben vorbehalten. Alle Termine und die 
Reihenfolge der Inhalte unter Vorbehalt. 

 
o Sofern eine oder mehrere Veranstaltungen ersatzlos abgesagt werden müssen aus 

Gründen, die der Landkreis oder einer seiner Partner zu vertreten hat, besteht kein 
Anspruch auf Schadensersatz. 

 
o Der Landkreis ist berechtigt die o.g. Daten zu Zwecken der Rechnungsstellung und 

inhaltlichen Durchführung des Lehrgangs, insbesondere der Abnahme der Prüfung an 
die Bundesfachschule für Kälte-Klima-Technik und die Handwerkskammer Trier 
weiterzugeben. 

 
o der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass Bild- und Videoaufnahmen zum 

Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit des Landkreises und seinen Partnern erstellt und 
genutzt werden. 

 
 
 
 
 
_________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift  


